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PLANZEICHNUNG     
 
M.: 1 : 1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlage 
Für die Festsetzungen der Satzung gilt 
die BauNVO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.11.2017 BGBl. IS.3786),  
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TEXTLICHE   FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet (WA) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 4 u. 1  Abs. 6 BauNVO) 
 

Innerhalb des festgesetzten WA-Gebietes werden nachfolgend aufgeführte Nutzun-
gen gemäß § 1 Abs.6 BauNVO i.V.m. mit § 4 BauNVO ausgeschlossen: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
3. Anlagen für Verwaltungen 
4. Gartenbaubetrieb 
5. Tankstellen 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 16 Abs.2 Nr.4 und § 18 Abs.1 BauNVO) 
 

Die maximal zulässige Traufhöhe wird auf 6,00 m und die maximale Firsthöhe bauli-
cher Anlagen wird auf 9,00 m begrenzt. Als Firsthöhe gilt der oberste Punkt der Dach-
konstruktion. Schornsteine, Antennen und sonstige Dachaufbauten sind nicht zu be-
rücksichtigen. 
Als Bezugsebene für die Ermittlung der Trauf- und Firsthöhe gilt die Oberfläche der 
nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche. Die Höhenbezugspunkte sind in der Plan-
zeichnung gekennzeichnet. 

 
3. Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser  

 (§ 9 Abs.1 Nr.14 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB) 
 

Das innerhalb der Flächen des Plangebietes anfallende Niederschlagswasser ist auf 
den jeweiligen privaten Baugrundstücken vollständig zu versickern. Die Versickerung 
von Fahrwegen oder Hofflächen hat über die belebte Bodenzone zu erfolgen. Die 
Versickerungsflächen und –mulden sind zu begrünen und die Begrünung ist dauer-
haft zu erhalten.  
Eine alternative Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser ist zulässig. 

 
4. Gewässerunterhaltung § 36 WHG 
 

Im Südwesten grenzt das Plangebiet an den „Röthgraben“(Gewässer III. Ordnung) 
an. Gemäß §§ 36 und 38 WHG und aufgrund der Verordnung über die Unterhaltung 
und die Schau der Gewässer II. und III. Ordnung (Schau- und Unterhaltung) für das 
Gebiet des Landkreises Nienburg/W. vom 30.06.1978 sind entlang der Grabenflur-
stücke ein mindestens 10,00 m breiter Bereich von Baulichkeiten, Einfriedungen, Bo-
denversiegelungen und Gehölzen freizuhalten. 
Die Unterhaltungspflicht dieser Gewässer liegt bei dem Unterhaltungsverband Alpe-
Schwarze-Riede, Alter Schulweg 2, 31634 Steimbke. 

 
5. Grundstückszufahrten 
 

Zur Erschließung der Baugrundstücke sind je Einzelhausgrundstück oder je Doppel-
haushälfte insgesamt nur eine Grundstückszufahrt mit einer maximalen Breite von 5,0 
m und eine Grundstückszuwegung mit einer maximalen Breite von 1,5 m zulässig. 
Die zulässige Grundstückzufahrt und die Grundstückszuwegung müssen einen Min-
destabstand von 3,0 m untereinander haben. 
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HINWEISE 
 

1. Ablagerungen 

Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Ablagerungen bzw. Altstand-
orte zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 

2. Artenschutz 
 (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB "Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft") 

 
2.1 Artenschutzrechtliche Bestimmungen auf der Umsetzungsebene 
Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind 
zu beachten. Die im Rahmen der vorliegenden Satzung durchgeführten Prüfungen zur arten-
schutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung entbinden nicht von den auf Umsetzungsebene 
unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 
2.2 Baufeldherrichtung 
Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldräumung, Entfernung 
von Gehölzen, Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebäuden etc.) aus artenschutzrecht-
lichen Gründen und zur Vermeidung von Verbotstatbeständen von § 44 BNatSchG nur in der 
Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt werden. Falls dieser Zeitraum nicht 
eingehalten werden sollte, ist durch einen Fachkundigen nachzuweisen, dass auf den be-
troffenen Flächen / in den betroffenen Gehölzen / Gebäuden keine Brutvorkommen oder Nist- 
und Schlafplätze vorhanden sind. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und die Gemeinde 
ist hierüber im Vorfeld zu informieren. Sollten die Ergebnisse der vorgenannten Prüfung erge-
ben, dass Verbote gemäß § 44 BNatSchG berührt werden, ist die Untere Naturschutzbehörde 
hinzuzuziehen. 

 
2.3 Sichtkontrolle vor Beginn der Arbeiten 
Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Gründen vor einer möglichen Fällung bzw. Rodung von 
Gehölzen und / oder dem Abriss von Gebäuden eine Sichtkontrolle durchzuführen, ob Nester, 
Spalten oder Höhlen in den Gehölzen, den Gebäuden vorhanden sind, die zum Fällungs- oder 
Rodungszeitpunkt als dauerhafte oder aktuell besetzte Lebensstätten, wiederkehrende Nist- 
oder Überwinterungshabitate von Fledermäusen, Vögeln oder anderen Tierarten dienen. Bei 
der Feststellung solcher Lebensstätten und Habitate sind die vorgesehenen Arbeiten zu unter-
lassen und die Untere Naturschutzbehörde ist hinzuziehen. Ggf. werden vorgezogenen Aus-
gleichs-, Ersatz- oder Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 
2.4 Außenbeleuchtung (Insektenschutz) 
Im Plangebiet sind für die Objekt- und Stellplatzbeleuchtung insektenfreundliche Beleuch-
tungskörper zu verwenden.  

 
Bei Umsetzung dieser Maßnahmen ist davon auszugehen, dass keine Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG erfüllt werden. Bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
bleiben die ökologischen Funktionen in Bezug auf die lokalen Populationen der vorkom-
menden Arten erhalten. 
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3. Bodendenkmalschutz 

Aus Sicht der Bodendenkmalpflege wird darauf hingewiesen, dass konkrete archäolo-
gische Kulturdenkmale nach dem derzeitigen Kenntnisstand innerhalb des Plangebie-
tes nicht bekannt sind. Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist allerdings auf-
grund der bislang fehlenden systematischen Erhebungen nicht auszuschließen. 
Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Boden-
funde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohlean-
sammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in gerin-
ger Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie 
(Tel. 05722 / 9566-15 oder Email: archaeologie@schaumburger-landschaft.de) und 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 
vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sor-
ge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet.  

 
4. Kampfmittel  

Hinweise auf eine Luftbildauswertung auf Abwurfkampfmittel (Bomben) für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegen nicht vor. Eine entsprechende Überprüfung 
wird empfohlen. Sollten sich bei Erdarbeiten Hinweise oder der Verdacht auf Kampf-
mittel (Bomben, Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) ergeben, so ist umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst der Zentralen Polizeidirektion zu benachrichtigen. 

 
 

 
 
 

Örtliche Bauvorschriften (§ 84 NBauO) 
 
 
Explizit für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurden gestalterische Festset-
zungen für die nicht überbauten Flächen wie folgt getroffen: 
 

 80% der Vorgartenflächen sind als Pflanzfläche anzulegen. Unzulässig sind 
Kunststoffflächen, großflächige Kies-, Schotter- oder Steinschüttungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:archaeologie@schaumburger-landschaft.de


Gemeinde Rodewald 
Bebauungsplan Nr. 23  „Ziegeleiweg"                                                                                                 11 

 

PRÄAMBEL   UND   AUSFERTIGUNG   DES   BEBAUUNGSPLANES 
   

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), und des § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311), hat 
der Rat der Gemeinde Rodewald den Bebauungsplan Nr. 23 „Ziegeleiweg“ bestehend aus 
der Planzeichnung und Begründung sowie der örtlichen Bauvorschrift als Satzung be-
schlossen. 
 
Steimbke, den 11.06.2020 
 
 
 
 gez. Fick       gez. Deede  
          Bürgermeisterin   Siegel           Gemeindedirektor 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE  DES  BEBAUUNGSPLANES 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rodewald hat in seiner Sitzung am 24.10.2019 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Ziegeleiweg“ beschlossen.  
 
Steimbke, den 11.06.2020 
         gez. Deede  
                 Gemeindedirektor 
 
PLANUNTERLAGE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nienburg, den 28.07.2020 
 
 
 
       gez. Spindler   
      ÖbVI Gerald Spindler, Nienburg 
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PLANVERFASSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
            
       Marklohe, den 28.01.2020 
 

BETEILIGUNG   DER   ÖFFENTLICHKEIT 
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rodewald hat am 24.10.2019 dem Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 06.12.2019 ortsüblich bekannt ge-
macht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom 16.12.2019. bis ein-
schließlich 0.01.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 

Steimbke, den 11.06.2020 
 
 
 
         
         gez. Deede  
               Gemeindedirektor 
 
 
 
BETEILIGUNG   DER   BEHÖRDEN    
 

Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.2 BauGB hat in der Zeit vom 16.12.2019 bis 
20.01.2020 stattgefunden. 
 

Steimbke, den 11.06.2020 
 
 
 
         gez. Deede  
                Gemeindedirektor 
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SATZUNGSBESCHLUSS 
 

Der Rat der Gemeinde Rodewald hat den Bebauungsplan nach Abwägung der Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 11.06.2020 als Satzung  
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 

Steimbke, den 11.06.2020 
 
 
 
         gez. Deede  
                Gemeindedirektor 
 
 
 
IN-KRAFT-TRETEN 
 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr.23 „Ziegeleiweg“ ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB am 25.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Der Bebauungsplan ist damit am 25.06.2020 rechtsverbindlich geworden. 
 
Steimbke, den 25.06.2020 
 
 
 
         gez. Deede  
                Gemeindedirektor 
 
 
VERLETZUNG   VON   VERFAHRENS-   UND   FORMVORSCHRIFTEN 
 
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht gel-
tend gemacht worden. 
 
Steimbke, den  
 
            
             Gemeindedirektor 
 
 
MÄNGEL   DER   ABWÄGUNG 
 
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwä-
gung nicht geltend gemacht worden. 
 
Steimbke, den  
 
            
             Gemeindedirektor 
 


